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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Personal und Organisation 
DRUCKSACHE 

Az.: 

10 24 55 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

05.11.2021 
181 2021 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss 26.11.2021      

 Kreistag 15.12.2021      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

10.11       101 10  I                   In Vertretung  
                                                gez. Herzog (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter des Senats für Flurbereinigung 
(Flurbereinigungsgericht) bei dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht; 
hier: Amtszeit vom 24. August 2022 bis zum 23. August 2027 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht wird Frau/Herr _________________ 
zur Wahl als ehrenamtliche/r Richter/in des Senats für Flurbereinigung vorgeschlagen. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Der Präsident des Nds. Oberverwaltungsgerichtes hat mit Schreiben vom 04.10.2021 
darum gebeten, zur Vorbereitung der Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter eine Person aus dem Landkreis Helmstedt vorzuschlagen.  5 
 
Der Wahlvorschlag ist gem. § 28 Satz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder des Kreistages, mindestens jedoch von der Hälfte der 
gesetzlichen Mitglieder, zu beschließen.  
 10 
Es wird gebeten darauf zu achten, dass nur eine Person vorgeschlagen wird, die den 
Vorschriften des §§ 20 bis 23 VwGO genügt. Sie muss außerdem nach § 139 Abs. 3 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes sein und 
besondere Erfahrungen in der landwirtschaftlichen Betriebswirtschaft haben. Obwohl ge-
gen die Wahl einer Altenteilerin / eines Altenteilers nach dem Wortlaut des § 139 Abs. 3 15 
FlurbG keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, bittet der Präsident des Nds. Ober-
verwaltungsgerichtes aufgrund der Dauer der Amtszeit darum, nach Möglichkeit davon 
abzusehen eine Altenteilerin/ einen Altenteiler vorzuschlagen.  
 
Auch soll sich vergewissert werden, dass die/der Vorgeschlagene bereit ist, das Amt 20 
wahrzunehmen. Die Amtszeit der vom Wahlausschuss zu wählenden ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter läuft vom Tag der Wahl an fünf Jahre lang. 
 
Um die Nachprüfbarkeit der Wählbarkeit zu erleichtern, hat das Nds. OVG eine Entschei-
dung aus dem Jahr 2017 angefügt, die den Begriff des öffentlichen Dienstes behandelt.  25 
 
 
 
 
Anlagen 30 
Anschreiben des Nds. OVG 
Auszug aus der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
Beschluss des Nds. OVG  


















